
G e s c h ä f t s o r d n u n g

der Jahreshauptversammlungen des Dresdner Schachbundes e. V.

1. Die Jahreshauptversammlung ist durch den Präsidenten zu eröffnen.

2. Die Stimmberechtigten wählen einen Versammlungsleiter, sowie einen Protokollführer

und beschließen eine Geschäftsordnung.

3. Stimmrecht besitzen die Schachvereine bzw. Schachabteilungen und die Mitglieder des

Vorstandes mit je 1 Stimme. Jede anwesende und stimmberechtigte Person kann nur

eine Stimme wahrnehmen.

4. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

5. Dringlichkeitsanträge an die Jahreshauptversammlung können von allen Teilnehmern

eingereicht werden. Für deren Zulassung zur Beratung ist eine 2/3 - Mehrheit

erforderlich.

6. Anträge zur Geschäftsordnung sind jederzeit möglich.


